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Der Typus Kongregationsarchive:

Archive religiöser
Frauengemeinschaften

- Sr. Uta Teresa Fromherz
=* - P Archivarin des Mutterhauses

der Schwestern vom Heiligen
Kreuz in Menzingen ZG

Kkongregationen sind Gemein-
schatten von Frauen oder von Männern,
deren Mitglieder eine Wirtschaftsgemein-
schaft bilden und sich durch die Gelübde

von Keuschheit, Armut und Gehorsam

zum Leben in Gemeinschaft verpflichten,
um ein engagiert christliches Leben zu füh-
ren. Sie wirken in der Pflege, Erziehung
oder Sozialarbeit. Die meisten Kongrega-
tionen wurden im 19. Jahrhundert gegrün-
det, als die katholische Kirche nach der

Französischen Revolution ihr Selbstbe-

wusstsein durch die Stärkung ihrer Organi-
sation und die Besinnung auf die allgemein
christlichen und die spezifisch katholi-
sehen Werte festigte. Parallel zu den katho-
lischen Kongregationen entstanden im
Rahmen der protestantischen Kirchen die
Gemeinschaften der Diakonissen.

Kongregationen in der Schweiz
Es gibt wesentlich mehr Kongregatio-

nen von Frauen als von Männern, sowohl
international wie auch in der Schweiz'. In
der Schweiz gut bekannt sind die Kongre-
gationen der Schwestern von Baldegg,
Cham, ilanz, Ingenbohl und Menzingen,
die Ursulinen, die verschiedenen Gemein-
schaffen von Spitalschwestern.

Die Entfaltung der Schwesternkongre-
gationen bildet einen meist wenig beachte-

ten Teil der Frauengeschichte im 19. und in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Der Eintritt in eine Schwesterngemein-
schaft bedeutete für viele begabte junge
Frauen eine Form des sozialen Aufstiegs.
Sie erlernten einen Beruf und genossen in
den Gemeinden grosses Ansehen. Bewusst

war ihnen das kaum, denn sie wollten Gott
und den Menschen dienen, und sie unter-
standen, ganz sicher für ihr spirituelles Le-

ben, verschiedenen Gestalten von Kleri-

kern, bei denen so etwas wie Fraueneman-

zipation keinen guten Klang hatte. In Sa-

chen der internen Organisation regierten
die Schwestern sich selber, unabhängig von
Klerikern. In Menzingen und Ingenbohl je-
denfalls war das immer so.

In Menziugeu wird das Archiv der
Schweizer Provinz der Menzinger Schwes-

tern, die zugleich die Mutterprovinz ist,

von einer Menzinger Schwester geführt. Sie

absolvierte geisteswissenschaftliche Uni-
versitätsstudien, schloss diese ab und war
bis zu ihrer Pensionierung Gymnasialleh-
rerin und zuletzt Rektorin am Collège Sain-
te-Croix in Freiburg, anschliessend Direk-
torin des Menzinger LeJirerinnenseminars.

Die Struktur einer typischen Kongrega-
tion religiöser Frauen, an der sich auch das

Archiv orientiert, lässt sich wie folgt erklären:

• Die GeneraZofoerin wird vom GeneraZka-

pifeZ gewählt, das aus gewählten Dele-

gierten aller Provinzen der Kongrega-
tion besteht und alle sechs Jahre zu-
sammenkommt. Das Generalkapitel ist
die höchste Autorität der Kongregation.
Es verfasst die Satzungen, die von Rom

bestätigt werden müssen gemäss Cor-

pus Iuris Canonici (CIC), dem gelten-
den Kirchenrecht.

• Die GeneraZräfinnen werden vom Gene-

ralkapitel gewählt. Die Generaloberin
und Generalrätinnen bilden die Geue-

raZZeifung. Die Generalrätinnen stam-

men aus den verschiedenen Provinzen
der Kongregation.

• In jeder Provinz gibt es eine Proviuzobe-

rin. Sie wird vom Provinz/capifeZ ge-
wählt, das aus gewählten Delegierten
der Provinz besteht. Es verfasst die Pro-
vinzstatuten, die die Satzungen ergän-
zen und von der Generalleitung bestä-

tigt werden müssen.

• Die Provinzrätinnen werden von der

Provinzoberin ernannt, nach Konsulta-
tion der Schwestern oder des Provinzka-

piteZs.

• Provinzoberin und Provinzrätinnen
bilden zusammen die ProviwzZeift/Mg.

• Die Oberinnen stehen den Haus- oder

Wohngemeinschaften von Schwestern

vor. In grossen Gemeinschaften steht

ihnen ein gewählter LoZcaZraf zur Seite.

Die Oberinnen werden von der Pro-
vinzoberin ernannt. Jede Schwester ist

ihren Oberen zu Gehorsam verpflichtet
und kann - mindestens theoretisch - je-
derzeit versetzt werden.

Wo wirken tZie Menzinger Schwester«

beute?

• Die Generalleitung hat ihren Sitz in Lu-

zern und führt dort ein Archiv.

• Die Provinzen der Menzinger Kongre-
gation sind Schweiz (Mutterhaus Men-

zingen), Deutschland, Italien, England,
Südafrika, Lesotho, Kap, Sambia, Chile

' Zu Kongregationen insbesondere in der Schweiz

siehe: He/veft'a Sacra VIII/2, Basel 1998. Mutterhaus der Schwestern vom Heiligen Kreuz in Menzingen ZG. Foto:zvg.
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und Argentinien, Südindien (Kerala),
Zentralindien (Karnataka), Nordindien
(Uttar Pradesh), Sri Lanka.

• Jede Provinz führt ein Archiv.

• 1958 zählte die Kongregation von Men-
zingen 3392 Schwestern, davon 1858 in
der Schweiz. Im Jahre 2002 zählte sie

international 2184 Schwestern, davon
619 in der Schweiz.

• In der Schweiz sind Menzinger Schwes-

tern (Stand 2002) niedergelassen in
Menzingen, Altdorf UR, Amden, Arth,
Appenzell, Dallenwil, Einsiedeln, Flüe-

li-Ranft, Frauenfeld, Goldau, Horw,
Laupersdorf, Luzern, Meggen, Oesch-

gen, Rapperswil SG, St. Gallen, St. Peter-

zell, Tann, Zug, Zürich. Jede Gemein-
schaft führt eine Chrom'h.

Kongregationen führen oder führten

grössere Institutionen wie Internate (inklu-
sive Schulen), Spitäler, Kinderheime, Bür-

ger- und Altersheime, Arbeiterinnenheime.
Die Kongregation der Menzinger

Schwestern wurde 1844 zur Führung von
Gemeindeschulen gegründet, als es in man-
chen Kantonen der katholischen Schweiz

noch kein Primarschulobligatorium gab

und in vielen Gemeinden allenfalls die

Knaben eine Schulbildung erhielten. In den

Gemeinden führten unsere Schwestern

Mädchenschulen, unterrichteten wegen ih-
res Erfolgs bald aber auch Knaben. Später
kamen Sekundärschulen dazu, Kindergär-
ten, Arbeits- und Hauswirtschaftsschulen.

Oft lebte mit den Lehrerinnen auch eine

Krankenschwester, die im Dorf eine Art
Spitexdienst leistete.

Das Archiv des Mwfferhawses der Men-

zinger Schwesfern in Menzingen enthält für
die Zeit seit 1844 Dokumente (Briefe, Ver-

träge, Photos usw.) über die Tätigkeit der
Schwestern in der Schweiz und für die Zeit
zwischen 1883 (erste Niederlassung in Süd-

afrika) und 1965 (Trennung der Provinz
Schweiz von der Generalleitung) auch Do-
kumente über Niederlassungen im europä-
ischen Ausland und in anderen Kontinen-
ten. Es liegen da die Protokolle der General-
und Provinzkapitel sowie die der General-
und der Provinzleitung. Das Leben jeder
Schwester ist dokumentiert.

Schnittpunkte
von Kirche und Staat
Die Schnittpunkte sind am Beispiel der

Menzinger Schwestern im Schulwesen der
Schweiz des 19./20. Jahrhunderts auf kom-
munaler, kantonaler und bisweilen eidge-
nössischer Ebene zu finden.

Wer die Schulgeschichte der katholi-
sehen Kantone erforscht, trifft in den länd-
liehen Gemeinden auf die Lehrschwestern

von Menzingen und Ingenbohl. Sie haben

dort nach der Mitte des 19. Jahrhunderts die

(öffentlichen) Primarschulen aufgebaut. Ih-
re Lehrtätigkeit hatte guten Erfolg. So erfolg-
te Bildungstätigkeit auf Gemeindeebene.

In Freiburg gründeten die Schwestern

von Menzingen 1909 das Kantonale Mäd-

chengymnasium: Lycée cantoned de jennes
/ï//es. Erziehungsdirektor Georges Python
verlieh der Schule zwar für den Kanton das

Monopol in der gymnasialen Mädchenbil-
dung, weigerte sich aber, dafür auch Geld

auszugeben. Die Schule war zu 100 Prozent

privat subventioniert. 1916 erhielt die
Schule für die Typen A und B die Anerken-

nung der Eidgenössischen Maturitätskom-
mission. Erst 1958 begann der Kanton Frei-

bürg, Beiträge an das kantonale Mädchen-

gymnasium zu entrichten. Seit 1983 ist die
Schule kantonalisiert: CoWège Sainfe-Croix.

Auf eidgenössischer Ebene wurden die

von Lehrschwestern geführten Gemeinde-
schulen in der Kulturkampfzeit angegrif-
fen: Eine von Ordensleuten geführte Pri-
marschule könne nicht konfessionell neu-
tral sein, wie das Art. 27 der Bundesverfas-

sung vorschrieb. National- und Ständerat
beschlossen 1882 die Einführung eines eid-

genössischen Schulsekretärs, der regelmäs-

sig das Schulwesen der Kantone überprü-
fen sollte. Gegen den «eidgenössischen

Schulvogt» wurde, nicht zuletzt aus födera-
listischen Motiven, das Referendum ergrif-
fen. In der Abstimmung vom 26. November
1882 ging der Schulvogt bachab, ein für die
schweizerische Schulgeschichte wichtiger
Grundsatzentscheid.

E-Mail Sr. Ufa Teresa:

afa./romherz@&Ii<ewin.c/t

Der Typus monastisch-benediktinischer Archive:

Klosterarchiv Beinwil-Mariastein
Lukas Schenker OSB

Archivar des Benediktiner-
klosters Mariastein bei Basel

as Benediktinerkloster Beinwil-
Mariastein hat eine komplizierte Geschieh-

te: Um 1100 in Beinwil am Nordfuss des

Passwangs gegründet, starb es nach mehre-

ren Schicksalsschlägen 1555 aus.

Schon 1519 hatte die Stadt Solothurn
die Kastvogtei über das Kloster erworben.

Solothurn sorgte dafür, dass Beinwil 1589

mit Hilfe der Klöster Einsiedeln und später
Rheinau wieder mit Mönchen besiedelt

wurde. 1648 wurde das Kloster an den

Wallfahrtsort Mariastein verlegt. 1874 wur-
de das Kloster aufgehoben, doch durften ei-

nige Mönche die Wallfahrt im Auftrag des

Staates weiter betreuen.

Der Konvent ging 1875 ins Exil nach

Delle (Frankreich). Dort 1901 wieder ver-
trieben, fand er über die Zwischenstation

Dürrnberg in Bregenz 1906 eine neue Blei-
be, gleichzeitig wurde die Führung des Kol-

legiums in Altdorf übernommen (bis

1981). Von Bregenz 1941 von den Nazis er-

neut vertrieben, durften die Schweizer

Mönche im alten Kloster Mariastein Asyl
nehmen. 1970/71 wurde das Kloster Staats-

rechtlich wiederhergestellt.

Zum Klosterarchiv
Aus mittelalterlicher Zeit ist ausser den

Urkunden nicht mehr viel erhalten. Beim
Aussterben des Klosters nahm Solothurn
das vorhandene Archivgut an sich. Nach

der Wiederbesiedlung wurde nur ein Teil

davon zurückgegeben.
Im 18. Jahrhundert wurde das Kloster-

archiv neu organisiert, wie erhaltene Regis-

ter bezeugen. Nach der Revolutionszeit mit
der Auslagerung des Archivs und der Flucht
der Mönche wurde das Archiv wieder neu
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